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1. Präambel 

In der vorliegenden Ziel- und Leistungsvereinbarung verständigen sich die Universität des 
Saarlandes (UdS) und die Staatskanzlei des Saarlandes auf Ziele, Leistungen und Erfolgs-
kriterien für die Jahre 2019-2021. Die Basis für diese Vereinbarung bilden der im März 2015 
vom Ministerrat des Saarlandes verabschiedete Landeshochschulentwicklungsplan 2015-
2020 (LHEP) und die Strategie für Innovation und Technologie Saarland bis 2023. Das im 
Juni 2018 durch die Universität vorgelegte Zukunftskonzept „UdS 2030“, welches die aktuel-
len Entwicklungs- und Zielvorstellungen der Universität nicht nur für die Dauer dieser Verein-
barung, sondern auch langfristig und nachhaltig darüber hinaus darstellt, dient als inhaltliche 
Richtschnur dieser Vereinbarung.  
Leistungs- bzw. Entwicklungserwartungen, die über diese Vereinbarung und über den Inhalt 
der oben genannten Grundlagenpapiere hinausgehen, können nur erfüllt werden, wenn hier-
für zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stehen. 

2. Leistungen der Universität des Saarlandes 

2.1. Profil und Profilentwicklung 

Die Universität des Saarlandes versteht sich als moderne, forschungsorientierte Universität 
mit einer ausgeprägt interdisziplinären und internationalen Orientierung und einem breiten, 
innovativen Studienangebot für wachsende berufliche Anforderungen des saarländischen 
und überregionalen Arbeitsmarktes. Die Universität trägt Verantwortung für ihre Mitglieder. 
Sie betrachtet ihre internationale und kulturelle Vielfalt, ihre Kompetenz und ihr Engagement 
als Grundlage für eine lebendige, attraktive Universität. Chancengleichheit, Geschlechterge-
rechtigkeit und Gleichstellung sind dabei zugleich zentrales Anliegen und handlungsleitendes 
Prinzip für die Zukunft.
Nach umfassenden Umstrukturierungen in den Fakultäten, den Zentralen Einrichtungen und 
der Zentralen Verwaltung der UdS im Zuge der vor allem aufgrund der begrenzten Finanz-
ausstattung notwendig gewordenen  Sparmaßnahmen in den letzten Jahren besteht die 
Herausforderung für den Zeitrahmen dieser Vereinbarung vor allem darin, auf der Grundlage 
der neu geschaffenen Strukturen die Universität auf einen zukunftsfähigen Weg zur 
„UdS 2030“ zu bringen. Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit im nationalen und internationa-
len Wissenschaftskontext und die Fähigkeit, weiterhin Innovationsmotor für die wirtschaftli-
che Entwicklung des Saarlandes zu sein, sind in diesem Zusammenhang treibende Hand-
lungsmaximen.
Hierbei wird das Jahr 2019 noch von deutlichen Haushaltszwängen geprägt sein. Entschei-
dende Schritte zur Weiterentwicklung sind auf Basis der in Aussicht stehenden zusätzlichen 
Mittel insbesondere ab dem Jahr 2020 zu erwarten.  
Wesentliche Eckpunkte der Weiterentwicklung sind: 
1. Strategische Weiterentwicklung der UdS in Forschung und Lehre 

- Sicherung  der Informatik als Schwerpunkt auf exzellentem Niveau mit bestmöglicher 
interdisziplinärer Vernetzung innerhalb der UdS sowie mit den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen am Standort.  

- Ausbau und Konturierung eines zweiten exzellenzfähigen Wissenschaftsbereichs im
interdisziplinären und standortübergreifenden Themenbereich des jetzigen Schwer-
punktes NanoBioMed.  

- Gezielte Weiterentwicklung des Profilschwerpunkts Europa und Internationalität als 
identitätsbildender Markenkern der UdS. 














































